
Ermittlung der Vergabeart nach geschätztem Netto-Auftragswert

Die folgenden Vergaberegeln finden im Geltungsbereich der ANBest-P Anwendung. Sie gelten grundsätzlich auch für den Bereich der ANBest-Gk, 
sofern im Einzelfall nicht andere Regelungen Vorrang haben (einschlägige haushaltsrechtliche Bestimmungen; deren Geltung und Einhaltung muss  
nachgewiesen werden).

Zuwendungen bis 100.000 € Zuwendungen über 100.000 €

Auftragswert bis 1.000 €*

Direktauftrag

Merkblatt Vergabe (Zuw. bis 100T. €)  Nr. I.1.

Auftragswert bis 1.000 €*

Direktauftrag

Merkblatt Vergabe (Zuw. über 100T. €)  Nr. II. 1. a)

Sonderfall: Freiberufliche Leistungen

Auftragswert über 1.000 €*

Mindestens 3 Angebote

 Merkblatt Vergabe (Zuw. bis 100T. €) Nr. I.2.
 Vermerk Auftragsvergabe (Zuw. bis 100T. €) 

Öffentliche Ausschreibung

Merkblatt Vergabe (Zuw. über 100T. €)  Nr. II. 2. a)

Beschränkte Ausschreibung
• mit Teilnahmewettbewerb
• ohne Teilnahmewettbewerb

Merkblatt Vergabe (Zuw. über 100T. €)  Nr. II. 2. b) + c)

Auftragswert über 1.000 €* Auftragswert unbeachtlich

Schaffung von ausreichendem 
Wettbewerb

 Merkblatt Vergabe (Zuw. über 100T. €)  Nr. II

 Vermerk Auftragsvergabe für freiberufliche 
Leistungen (Zuw. über 100T. €). Dieser ist jedenfalls
ab einem Auftragswert von 1.000 €* zu verwenden.

Hinweis:
Die vorgenannten Regeln gelten ohne Einschränkung auch bei 
der Vergabe freiberuflicher Leistungen.
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Verhandlungsvergabe
(nur bei einem Auftragswert bis 25.000 € zulässig)

• mit Teilnahmewettbewerb
• ohne Teilnahmewettbewerb

Merkblatt Vergabe (Zuw. über 100T. €)  Nr. II. 2. d)

* für Auftragsvergaben bis 
zum 31.12.2021 gilt 
befristet ein Auftragswert 
von 3.000 €
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